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 § 28a neu 

Gewässerraum 

 

1 Als Gewässerraum wird gemäss § 127 Abs.1 BauG das 

Gewässer mit seinen Uferstreifen bezeichnet. Der Ge-

wässerraum 1  ist den Grundnutzungszonen überlagert und 

dient der Gewährleistung der natürlichen Funktionen des Ge-

wässers, dem Hochwasserschutz und der Gewässernutzung. 

 2 Innerhalb des Gewässerraums richtet sich die Zulässigkeit 

von Bauten, Anlagen und Nutzungen sowie die Bewirtschaft-

ung nach den Bestimmungen des übergeordneten Rechts, 

insbesondere nach Art. 41c GSchV. Die Ufervegetation ist 

geschützt. Innerhalb des Gewässerraumes sind aus-

schliesslich einheimische, standortgerechte Pflanzen zulässig. 

 3 Für die Wyna, die eine natürliche Gerinnesohlenbreite 

grösser 2 m aufweist, wird eine Gewässerraumzone ausge-

schieden. Die Gewässerraumzone wird in den Teilkarten 1 und 

2 zum Bauzonen- und Kulturlandplan festgelegt.  

 

 

4 Bei den anderen Fliessgewässern, welche eine natürliche 

Gerinnesohle von weniger als 2 m Breite aufweisen, und bei 

eingedolten Bächen beträgt die Breite des Uferstreifens 

innerhalb Bauzonen 6 m. Der Uferstreifen wird ab dem Rand 

der Gerinnesohle respektive ab Innenkante der Bachleitung 

gemessen. Diese Gewässer sind in den Teilkarten 1 und 2 

zum Bauzonen- und Kulturlandplan bezeichnet.  

 5 Bei den Fliessgewässern ausserhalb Bauzonen mit einer 

Gerinnesohle von 0.5 m bis 2 m Breite beträgt der Gewässer-

raum 11 m. Diese Gewässer sind in der Teilkarte 1 zum 

Bauzonen- und Kulturlandplan bezeichnet. 

 6 Bei allen Bächen mit einer Gerinnesohle von weniger als 2 m 

Breite sowie bei eingedolten Bächen beträgt der Mindest-

abstand für Bauten und Anlagen 6 m und wird ab dem Rand 

der Gerinnesohle respektive ab Innenkante der Bachleitung 

gemessen. 

 7 Für die in der Teilkarte 2 bezeichneten Kanäle der Wyna in 

der Hauptstrasse wird eine Gewässerraumzone ausge-

schieden. Die Breite der Gewässerraumzone beträgt die lichte 

Breite des Kanals plus beidseitig je 3 m ab Innenkante Kanal.  

 

 

8 Für die stehenden Gewässer wird kein Gewässerraum 

ausgeschieden.  

 

 
1 Gewässerraum vgl. § 127 BauG 
Gebot der extensiven Gestaltung und Bewirtschaftung (wie keine Dünger und Pflanzenschutz-
mittel) vgl. Art. 41c eidg. Gewässerschutzverordnung  
Beschaffenheit Gewässerbett und seine Ufer sowie Erhaltung der Ufergehölze vgl. § 117 BauG 


